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Stadt Lahr Lahr, den 25. Januar 1996
BS/bo

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften

INDUSTRIE- UND GEWERBEPARKRAUMLAHR I

Textteil

Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB)i.d.F. vom8.12.1986
- Baunutzungsverordnung (BauNVD)i.d.F. vom23.1.1990
- Planzeichenverordnung (PlanZV) i.d.F. vom18.12.1990
- Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBD) i.d.F. vom 8.8.1995

In Ergänzung der Planeinzeichnung wird folgendes festgesetzt:

o 0.0 Nutzungsschablone,

Baugebiet

Grundflächenzahl Baurnassenzahl

Bau\veise Höhe baulicher Anlagen

1 1.0 Abgrenzungen

11II 11II11.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
und der hierzu erlassenen örtlichen Bauvorschriften gern.
§ 9 Abs. 7 BauGB -

. .. 11.2 Abgrenzungunterschiedlicher Nutzungen,z.B. von Baugebieten
oder Abgrenzungen des Maßes der Nutzung innerhalb des Bauge-
biets

- 2 -



--- - --

2

GI

.'
-

DIENST-
LEJSTUNGS-

lEHR UM

2.0

2.1

- - -

- 2 -

Art der baulichen Nutzu~g gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Industriegebiete
gem. § 9 BauNVO

In den Industriegebieten sind Ausnahmen gem. § 9 Abs. 3
Nr. 1 BauNVO(Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind) nur in den
Obergeschossen zulässig (§ 1 Abs. 7 Nr. 3 BauNVO).

Zudem sind Ausnahmen gem. § 9 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO(Anlagen
für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke) unzulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

Weiter sind Tankstellen gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO- mit
Ausnahme der als Dienstleistungszentrum besonders gekenn-
zeichneten Fläche - nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO).

r Nicht zulässig sind außerdem die unter lfd.Nr. 1 - 22
(Abstands klassen I und 11) der Abstandsliste NWzum Rund-
erlaß des Ministers für Umwelt, Raumordnung und landwirt-
schaft vom 21.3.1990 (s. Anhang 1) aufgeführten Anlagen
sowie Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad (gem. § 1
Abs. 5 BauNVO).

2.2 Besonderer Nutzungszweck von Flächen, der durch besondere
städtebauliche Gründe erforderlich wird
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB

Flächen für das Dienstleistungszentrum
(Tankstelle, Kfz.-Werkstatt, Waschanlage, Hotel, Fahrer-
betreuung, Information ...)

-
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3 3.0 Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

3.1 Grundflächenzahl
gem. §§ 16, 17, 19 und 21 a Abs. 2 BauNVO

Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVOsind gem.
§ 21 a Abs. 2 BauNVOdie Flächenanteile der außerhalb des Bau-
grundstücks festgesetzten gemeinschaftlichen Grünflächen im
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGBhinzuzurechnen.

.~

0,8 Grundflächenzahl 0,8

3.2 Baumassenzahl
gem. §§ 16, 17, 21 und 21 a Abs. 2 BauNVO

Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVOsind gem.
§ 21 a Abs. 2 BauNVOdie Flächenanteile der außerhalb des Bau-
grundstücks festgesetzten gemeinschaftlichen Grünflächen im
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB hinzuzurechnen.

! 19,0 I Baumassenzahl 9,0

3.3 Höhe baulicher Anlagen
gem. §§ 16, 18 BauNVO

3.3.1 Für die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen werden die
folgenden Bezugspunkte bestimmt:

Unterer Bezugspunkt ist die mittlere Höhe des Meeresspie-
gels 0 m üNN

- Oberer Bezugspunkt ist die Firsthöhe bzw. Oberkante der
baulichen Anlagen.

~
17Sm.ü.NN165

3.3.2 Die jeweils zulässigen Höhen baulicher Anlagen sind Höchst-
grenzen und berücksichtigen die Bauhöhenbeschränkung nach dem
Luftverkehrsgesetz. Die zulässige Bauhöhe steigt vom Sicher-
heitsstreifen der Landebahn Richtung Nordwesten im Verhältnis
1 : 10 parallel zur Landebahn bis zur Horizontalfläche von
179,60 m üNN. Die zulässigen Bauhöhen sind im Nutzungsplan in
Verbindung mit Schnitt 3.3.3 festgesetzt.

Die Bauhöhe kann mit Zustimmung der Wehrbereichsverwaltung V
und des Regierungspräsidiums Freiburg ausnahmsweise über-
schritten werden.
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. 3.4 Untergeschosse (Keller) sind im gesamten Plangebiet unzu-
lässig.

4.0

4.1

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
gern. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Bauweisen
gern. § 22 BauNVO

Es wird eine abweichende Bauweise gern. § 22 Abs. 4 BauNVO
festgesetzt. Zulässig sind im Sinne der offenen Bauweise Ge-
bäude mit einer Gesamtlänge von mehr als 50 m.

4.2 Oberbaubare Grundstücksfläche
gern. § 23 BauNVO

"

5.0

5.1

5.2

Baugrenze

Flächen für erforderliche Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und
Garagen sowie ihre Zufahrten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB

Nebenanlagen gern. § 14 BauNVOsowie Stellplätze und Garagen
sind im gesamten Plangebiet auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen unzulässig (gern. § 14 Abs. 1 Satz 3 und § 12
Abs. 6 BauNVO).

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

-
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Verkehrsflächen gern. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

6.1 Straßenbegrenzungslinie; auch gegenüber Verkehrsflächen mit
besonderer Zweckbestimmung...-

6.2 Verkehrsflächen mit allgemeiner Zweckbestimmung - öffentlich -

6.3

7.0

Flächen für Bahnanlagen (Industriestammgleis und Umschlag-
gleise incl. Fahr- und Ladespuren sowie KV-Terminal)

Flächen für Versorgung; mit Geh-, Fahr-, Leitungsrecht zu
belastende Flächen gern. § 9 Abs. 1 Nr. 12, 13, 14, 21 BauGB

7.1 Versorgungsflächen
gern. § 9 Abs.l Nr. 12 BauGB

,

7.2

7.3

Elektrizität

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
gern. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit

Fahrrecht zu Gunsten der Stadt/Zweckverband ausschließlich
für Pflege- oder Unterhaltungsarbeiten

Leitungsrecht zu Gunsten der Stadt/Zweckverband ausschließlich
zur Dachflächenentwässerung (Graben mit Versickerung)

Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen
gern. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Leitungsrecht zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsträger (Stadt/
Zweckverband, Stadtwerke, EWMAG, Telekom ...)

Ausnahmsweise kann das Leitungsrecht mit untergeordneten Bau-
teilen überbaut werden.
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Für flüchtige Stoffe (z.B. BTXE, CKW) gelten die Orientierungs wer-

te über die gesamte Tiefe des kontaminierten Bereiches, wobei zur

Herstellung von Mischproben Material aus jeweils höchstens 1 m Ab-
stand in der Profiltiefe zu mischen ist.

16.5 Auszüge aus der Generalentwässerungsstudie (Büro Zink, Lauf)

Bei der Baudurchführung ist zu~ Boden- und Grundwasserschutz auf
folgendes zu achten:

Eine Grundwasserabsenkung darf nur in Ausnahmefällen und nur mit

Zustimmung der zuständigen Stellen in begrenztem Umfang durchge-
führt werden,

der Rohrvortrieb ist zulässig, muß jedoch ohne Grundwasserabsen-

kung erfolgen, bei der Start- und Zielgrube kann eine Absenkung
des Grundwassers gestattet werden,

das Niederbringen von Bauwerken (Pumpwerke, Schächte etc.) im

Absenkverfahren ist zulässig, da dies ohne Grundwasserabsenkung
erfolgt,

zur Vermeidung von Grundwasserabflüssen in den verfüllten Rohr-
gräben sind alle 50 m Querrriegel vorzusehen, das Rohrlager und

die Grabenverfüllung im Straßenbereich kann mit Kies oder ähn-

lich durchlässigem Material ausgeführt werden.

16.6 Baugrunduntersuchung

Für einen Teilbereich des Plangebiets wurde eine Vorerkundung der
Baugrund- und Grundwasserverhältnisse durchgeführt.

Die geotechnischen und bautechnischen Ergebnisse sind allgemeiner
Natur und dienen nur der Übersicht. Bei konkreten Baurnaßnahmen

müssen die örtlichen Gegebenheiten in jedem Einzelfall erkundet
werden.

Zusammenfassend kann als Ergebnis der Voruntersuchung festgehalten

werden, daß die Auffüllungen der Bauschuttdeponie als Baugrund

nicht geeignet sind.

Die Tragfähigkeit des Auelehms ist als mittelmäßig einzuschätzen,
d.h. es können untergeordnete Bauten darauf abgesetzt werden (Set-

zungen im ern-Bereich). Höherwertige Gebäude sind auf dem gut trag-

fähigen und setzungsarmen Rheinkies zu gründen.

Die Bautätigkeit sollte in Zeiten niedriger Grundwasserstände
stattfinden.

Insgesamt stellt sich das Areal als gründungstechnisch unproblema-
tisch und mit konventionellen Gründungsmaßnahmen beherrschbar dar.

16.7 Deutsche Telekom

Für den rechtzeitigen Ausbau des Fernmeldenetzes sowie die Koordi-
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nierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmender anderen Lei-
tungsträger ist es notwendig, daß Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Planbereich der Deutschen Telekom AG, Niederlas-
sung Offen burg , Postfach 1140, 77601 Offenburg, so früh wie mög-
lich, mind.8 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

~~
Dipl. -1ng. (FH)
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Abstandsliste 1990
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Anhang 1
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Ahst. Abstand

klas- in m.,
se

I 1.500

11 1.000

Lfd.
Nr.

Nummer

(Spa~t.e) q. "
4.BImSchV

1 1.1 (1)

Betriebsart
, . ~ . ..... '. . . . . .. -. .

Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für

den Einsatz Von festen, flüssigen oder

gasförmigen Brennstroffen, soweit die

Feuerungswärmeleistung 900 MW über-

steigt.

2 1.11 (1) Anlagen zur Trockendestillation (z.B.
Kokereien und Schwelereien)

3 3.2 (1) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen

4 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung
von Stoffen durch chemische Umwand-

lung mit mehr als 10 Produktionsanla-
gen

5 4.1 h (1) Anlagen zur farbikmäßigen Herstellung
von Chemiefasern

6 4.4 (1) Anlagen zur Desillation oder Raffina-

tion oder sonstigen Weiterverarbeitung

von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in

Minealöl-, Altöl- oder Schmierstoff-

raffinerien, in petrochemischen Werken

oder bei der Gewinnung von Paraffin

7 1.14 (1)

8 2.14

(1 + 2)

9 3.1 (1)

10 3.2 (1)

11 3.3 (1)

12 3.15 (2)

13 3.18 (1)

Anlagen zur Vergasung oder Verflüssi-
gung von Kohle

Anlagen zur Herstellung von Formstücken
unter Verwendung von Zement oder an-
deren Bindemitteln im Freien *)

Anlagen zum Rösten, Schmelzen oder
Sintern von Erzen

Anlagen zur Gewinnung von Nichteisen-
rohmetallen (Blei-, Zink- und Kupfer-
erzhütten)

Anlagen zur Stahlerzeugung

Lichtbogenöfen mit weniger
Gesamtabstichgewicht sowie

öfen *)

ausgenommen
als 50 t
Induktions-

Anlagen zur Herstellung oder Repara-
tur von Behältern aus Metall im Freien

(z.B. Dampfkessel, Container) *)

Anlagen zur Herstellung von Schiffs-
körpern oder -sektionen aus Metall im
Freien *)
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